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Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrschein durch die BSAG 
 
Anfrage der Abgeordneten Tim Sültenfuß, Nelson Janßen, Sofia Leonidakis 
und Fraktion Die Linke 
 
 
Wir fragen den Senat: 
 
1. Welche Schritte hat der Senat unternommen, um die Ankündigung der Senatorin 
für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung vom 5. September 2023, darauf hinzuwirken, 
dass die BSAG zukünftig keine Strafanträge mehr wegen Fahrens ohne Fahrschein 
stellt, praktisch umzusetzen? 
 
2. Welche Instrumente oder Mechanismen stehen der Stadtgemeinde als alleinige 
Gesellschafterin zur Verfügung, um ihre Interessen gegenüber dem Vorstand der 
BSAG durchzusetzen?  
 
3. Welche Kosten entstehen für entsprechende Verfahren wegen des Fahrens ohne 
Fahrschein bei der Staatsanwaltschaft, bei den Gerichten und in der 
Justizvollzugsanstalt, und welche zusätzlichen Einnahmen über das erhöhte 
Beförderungsentgelt hinaus generiert die BSAG durch die Stellung von Strafanträgen 
wegen Fahrens ohne Fahrschein? 

Zu Frage 1: 
Sowohl im Rahmen des Aufsichtsrats als auch im direkten Austausch der 
Ressortleitung der SBMS mit dem Vorstand der BSAG wurden hierzu vielfältige 
intensive Gespräche geführt. Dabei ging es um eine ausgewogene, die Wirkung auf 
zahlende Kund:innen und Beschäftigte der BSAG berücksichtigende Umsetzung des 
politischen Ziels möglichst keine Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrscheins. 
Im Ergebnis hat sich die Ressortleitung SBMS mit dem Vorstand darauf verständigt, 
in einer Pilotphase bis Ende 2027 vollständig auf Strafanzeigen zu verzichten und 
ausschließlich auf die zivilrechtliche Durchsetzung des erhöhten 
Beförderungsentgelts zu setzen. In diesem Zeitraum wird die BSAG eine begleitende 
Evaluation der Wirkungen dieser Vorgehensweise vornehmen, auf deren Grundlage 
dann über eine dauerhafte Verlängerung dieses Vorgehens zu entscheiden sein 
wird. 
 
Zu Frage 2: 
Hätte es keine Verständigung mit dem Vorstand der BSAG auf einen Piloten 
gegeben, wäre eine Umsetzung durch eine Gesellschafteranweisung an die BVBG 
als Muttergesellschaft der BSAG, die dann den Vorstand der BSAG entsprechend 
anweist, möglich.  
 
Zu Frage 3: 
Während der Verzicht auf die Inanspruchnahme von Strafanzeigen aus Sicht der 
BSAG die Ernsthaftigkeit des Vergehens relativiert, insofern die Gefahr eines 
verstärkten Missbrauchs und einer Nichtakzeptanz bei den zahlenden Kund:innen 
befürchtet wird, sind die dem Justizsystem entstehenden Bearbeitungskosten 
konkreter bezifferbar: Für die staatsanwaltliche und richterliche Bearbeitung sowie für 
die Kosten des Vollzuges können bei einer überschlägigen Betrachtung jährliche 
Kosten von bis zu 1 Mio. € geschätzt werden. 


